
Ausstellungsbedingungen „Schräge Ansichten“ 2012 
Kunstverein Tölzer Land e.V. 

 
Die Arbeiten müssen per Post eingereicht werden – jedoch nicht die Originale!!, mit 
aussagekräftigen Abbildungen in Papierform für die Jury-Arbeit. 
 
1. Bilder / Gefahren und Schäden: Es werden nur Bilder angenommen, die mit einer 
Aufhängevorrichtung versehen sind. Bilder mit ungeschützten Glasrahmen werden nicht 
angenommen. Arbeiten mit herausragenden oder scharfkantigen Teilen müssen gut geschützt 
sein. Für Schäden haftet hierbei der Künstler. 
 
2. Transportkosten: Die Transportkosten trägt der Künstler.  
 
3. Haftung: Der Kunstverein Tölzer Land e.V. übernimmt keine Haftung für die eingereichten 
Arbeiten  
 
4. Einreichungsgebühr: Die Einreichungsgebühr muss bar bei der Einlieferung entrichtet werden 
(dem Umschlag beifügen). Im Falle einer Ausjurierung wird dieser Betrag nicht zurückerstattet.  
 
5. Anmeldeformulare: Die Anmeldeformulare sind leserlich und vollständig auszufüllen und mit 
der Einreichung abzugeben.  
 
6. Rücklauf: Für die Übermittlung der Juryentscheidung benötigen wir eine E-Mail Adresse, die 
im Einlieferungsformular einzutragen ist. Für die Rücksendung der eingereichten Bilder ist ein 
ausreichend adressierter und frankierter Rückumschlag beizulegen. 
 
7. Rücknahme der Exponate: Exponate, die in die Ausstellung aufgenommen wurden, können 
nicht vor Ende der Ausstellung abgeholt werden.  
 
8. Provision: Die Verkaufsprovision beträgt für Mitglieder des Kunstverein Tölzer Land e.V. 10 %, 
für Nichtmitglieder 15 % des im Anmeldeformular angegebenen Verkaufspreises. 
 
9. Abholung: Zum Ende der Ausstellung müssen die Arbeiten termingerecht von dem Künstler 
selbst oder von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden. Die Quittung über die 
Einlieferungsgebühr ist dabei vorzulegen. Bei Nichtabholung Arbeiten am 09.12.2012 wird eine 
Lagergebühr in Höhe von 10,- Euro fällig. Für nicht abgeholte Bilde kann keinerlei Haftung 
übernommen werden.  
 
10. Jury: Die Entscheidungen über die Aufnahme der Arbeiten unterliegen der Jury. Die 
Entscheidung der Jury ist unanfechtbar und endet mit der Aufstellung und Hängung der 
Arbeiten.  
 
11. Ansprechpartner:  
1. Vorstandsvorsitzende S. van der Drift und Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit G. Lampadius 
 


